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1.2.3 

Eine Kombination unterschiedlicher Verlegearten ist zulässig sofern gleiche Funktionserhalts­
klassen vorliegen. 

1.2.4 

2 Bestimmungen für die Ausführung 
Die Kabelanlage ist in ihrer Bauart entsprechend den nachfolgenden Detailangaben auszufüh­
ren. 

2.1 Kabelbauarten 
Es dürfen nur die Kabelbauarten entsprechend Tabelle 1 mit einer gültigen VDE-Approbation 
verwendet werden. Der konstruktive Aufbau der Kabelbauarten ist bei der MPA NRW hinterlegt. 

2.2 Kabeltragekonstruktionen 
Die Kabeltragekonstruktion muss aus Edelstahl (s. Text und Anlage 1) bestehen. Die Ka­
beltragkonstruktionen bzw. Schellen dürfen mit Kunststoffen oder Brandschutzfarbe bis zu ei­
ner Schichtdicke von 1,5 mm beschichtet sein. 

Farbbeschichtungen und -lackierungen mit handelsüblichen Schichtdicken bis 
150 µm sind zulässig. 

Dabei sind folgende Randbedingungen zu beachten: 

Die Abhänger der Decken- bzw. Wandkonstruktion sind aus Stahl entsprechend Abschnitt 2.2 
herzustellen; die Abhänger und sonstige zugbeanspruchte Bauteile sind so zu dimensionieren, 
dass ihre rechnerische Zugspannung nicht größer als 9 N/mm2 (Klassifizierungen „E30" und 
,,E60") bzw. nicht größer als 6 N/mm2 (Klassifizierung „E90") gemäß Tabelle 11.1 von DIN 4102-
4:2016-05, ist. 

Die Hängestiele bzw. Ausleger sind mit für den entsprechenden Untergrund geeigneten Stahl­
dübeln an der Massivdecke bzw. -wand zu befestigen. 

Dübel müssen den Angaben gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen des Deutschen 
Instituts für Bautechnik, Berlin, entsprechen und darüber hinaus doppelt so tief wie im Zulas­
sungsbescheid angegeben - mindestens jedoch 6 cm tief - eingebaut werden, sofern in der Zu­
lassung nichts anderes ausgesagt wird; die rechnerische Zugbelastung je Dübel darf 500 N 
nicht überschreiten, vgl. DIN 4102-4:2016-05, Abschnitt 11.2.6.3. Alternativ dürfen Dübel ver­
wendet werden, deren brandschutztechnische Eignung mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung oder einem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nachgewiesen ist. Sie sind 
entsprechend den Vorgaben in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. im allgemei­
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einzubauen. 



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 

Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-14-008 vom 18.07.2024 Seite 8 von l 0 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur, wenn 

- die Kabel bzw. Leitungen ohne Verbindungselemente ausgeführt werden, 

- die Verbindungselemente der Kabelrinne entsprechend den geprüften Konstruktionen aus-
geführt werden, 

- sichergestellt ist, daß die Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in ihrer Funktions­
erhaltsklasse durch umgebende Bauteile nicht negativ beeinträchtigt werden. 

2.3 Kennzeichnung 

2.3.1 Kabelbauarten 

Das Kabel ist gemäß den VDE-Bestimmungen zu kennzeichnen. 

2.3.2 Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt 

Jede Kabelanlage ist mit einem Schild bzw. einem Aufkleber dauerhaft zu kennzeichnen, das 
an der Kabeltragekonstruktion zu befestigen ist und folgende Angaben enthalten muss: 

- Name des Unternehmers, der die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt hergestellt 
hat, 

- Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt „E 90" bzw. ,,E60" bzw. ,,E30" gemäß DIN 
41 02-12: 1998-11 , 

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-14-008 vom 18.07.2024, 
MPA Erwitte, 

- Inhaber des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Niedax GmbH & Co. KG, 
Asbacher Straße 141, 53545 Linz am Rhein und 

- Herstellungsjahr 

3 Übereinstimmungsnachweis 
Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauart bedarf des Nach­
weises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der MVVTB. 
Danach muss eine Übereinstimmungserklärung des Errichters (Unternehmers) der Anlage er­
folgen. 

Der Unternehmer, der die Kabelanlage herstellt, muss gegenüber dem Auftraggeber eine 
schriftliche Übereinstimmungserklärung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm 
ausgeführte Kabelanlage den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug­
nisses entspricht. 
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4 Rechtsgrundlage 
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des § 17 a 111 der Landesbau­
ordnung für das Land Rheinland-Pfalz (LBauO ), zuletzt geändert am 31 .1 0.2023, in Verbin­
dung mit Teil C 4 der VVTB des Landes Rheinland-Pfalz (07/2023) erteilt. In den Landesbau­
ordnungen der übrigen Bundesländer sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten. 

5 Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz schriftlich oder zur Nieder­
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be­
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei­
gefügt werden. Der Klage sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

6 Allgemeine Hinweise 
Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Verwendbarkeit des Baupro­
dukts/Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau­
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesonde­
re privater Schutzrechte, erteilt. 

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts/der Bauart haben unbeschadet weiter gehender Re­
gelungen in den „Besonderen Bestimmungen" dem Verwender des Bauprodukts/der Bauart 
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und darauf 
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Verwendungsstelle vor­
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien des allgemeinen bauauf­
sichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Prüfstelle. Texte und Zeichnungen 
von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widerspre­
chen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis" 
Vom Materialprüfungsamt NRW nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" 
enthalten. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert wer­
den, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern. 

Die Prüfberichte für dieses Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis sind vom Auftraggeber 
dem MPA NRW mitgeteilt worden. 
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Diekmann 
Leiter der Prüfstelle 

Markwart 
Sachbearbeiter 
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Muster für 

Übereinstimmungserklärung 

Anlage 1 

- Name und Anschrift des Unternehmens, der die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt er-
stellt hat 

- Baustelle bzw. Gebäude: 

- Datum der Herstellung: 

- Geforderte Funktionserhaltsklasse der Kabelanlage (n)mit integriertem Funktionserhalt: ,,E ... " 

Hiermit wird bestätigt, daß die Kabelanlage (n) mit integriertem Funktionserhalt der Funktionserhalts­

klasse „E .. . " hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des 

allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-MPA-E-14-008 des MPA NRW vom 18.07.2024 

hergestellt und eingebaut wurde(n). 

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Kabelbauar­

ten) wird dies hiermit ebenfalls bestätigt aufgrund 

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ·i 

eigener Kontrollen ·i 

entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der 
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat ·i 

Ort, Datum Stempel und Unterschrift 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbe­
hörde auszuhändigen) 

*l Nichtzutreffendes streichen 
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